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Förderung von Investitionen im Bereich der Verar-
beitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse in Schleswig-Holstein (V&V) 

 

© Lisa Jöhnk (MLLEV) 

 

Kurzbeschreibung der Maßnahme 

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt Investitionen kleinerer und mittlerer Verar-

beitungs- und Vermarktungsunternehmen (V&V), die sich zur Abnahme regionaler 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen von Lieferverträgen mit Landwirtinnen 

und Landwirten verpflichten. 

Die ausführliche Maßnahmenbeschreibung erhalten Sie ab Punkt EL 0405 des GAP-

Strategieplans. 

Gefördert werden 

Investitionen in die Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung, marktgerechte Aufbe-

reitung, Verpackung sowie Etikettierung 

Begünstigte 

anerkannte Erzeugergemeinschaften und Unternehmen der Ernährungswirtschaft 

Art der Unterstützung 

Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html
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Höhe der Förderung 

Der Zuschuss beträgt bis zu 30 % des Investitionsvolumens für anerkannte Erzeu-

gergemeinschaften und 25 % für Unternehmen der Ernährungswirtschaft mit einem 

Höchstbetrag von 750.000 € pro Investition. 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 73 der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 

Auswahlverfahren 

Nach Ablauf der Antragsfrist werden die eingegangenen Anträge im Förderreferat im 

Rahmen von Auswahlkriterien bewertet und gemäß den erreichten Punktzahlen in 

eine Rangfolge gebracht. Infolgedessen kann bei knappem Budget bzw. einer Über-

zeichnung des vorhandenen Budgets festgestellt werden, bis zu welchem Antrag 

(Rang) die vorhandenen Mittel ausreichen. 

Dabei können Projekte von Unternehmen, die sich u.a. durch Regionalität (insbeson-

dere Schlachtbetriebe), Qualität und hohem Grad an Lieferbeziehungen mit Primärer-

zeugern (vertragliche Bindung) auszeichnen, höhere Punktzahlen erzielen. 

Stichtage und Budgets 

2 Stichtage:  31.03. sowie 30.09. 

Gesamtbudget 2023 – 2027:  8,0 Mio. € 

Antragstellung 

Anträge sind vollständig in schriftlicher Form beim 

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa 

und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein 

Lisa Jöhnk (IX 202) 

Fleethörn 29-31 

24103 Kiel 

einzureichen. 

Ansprechpartner/in 

Lisa Jöhnk 

Tel. 0431 988-7353 

lisa.joehnk@mllev.landsh.de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2115
mailto:lisa.joehnk@mllev.landsh.de
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Weitere Downloads/Links 

 Förderung von Investitionen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse in Schleswig-Holstein (V&V) 

 GAK Förderbereich 3A Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruk-

turen landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P) 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/L/landwirtschaft/zuwendungenLandwErzeugnisse.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/L/landwirtschaft/zuwendungenLandwErzeugnisse.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/H/haushalt_landeshaushalt/Downloads/HHRecht/ANBestPzu44LHO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/H/haushalt_landeshaushalt/Downloads/HHRecht/ANBestPzu44LHO.html

